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Informationsblatt zur Bedarfsmitteilung 

Die Ihrer Bedarfsmitteilung beiliegenden Formblätter sind von Ihnen gewissenhaft auszufüllen. 
Nicht zutreffende Alternativen sind zu streichen. Doch nicht jedes Formblatt muss für Sie An-
wendung finden. Daher haben wir Ihnen dieses Infoblatt zum besseren Verständnis erstellt. 
 

Die anliegende Erklärung über Ihre Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse bitten wir vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben an uns zurück zu senden. Sollten Sie über kein Ein-
kommen verfügen, so füllen Sie bitte Ihre persönlichen Daten 
aus und erklären, dass Sie über kein Einkommen verfügen 
bzw. nennen den dafür vorhandenen Grund (z. B. Hausfrau o. 
ä.). 

 Darüber hinaus ist der nicht unterhaltspflichtige Ehegatte 
gemäß § 117 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII), soweit die Ehegatten nicht getrennt leben, ebenfalls 
auskunftspflichtig, so dass auch hier die entsprechenden An-
gaben zu machen sind. 

 
Auf Seite 3 der Erklärung vergessen Sie bitte nicht, unter Punkt 
5 und 7 Ihre Belastungen einzutragen. Sollten die dafür 
vorgesehenen Spalten nicht ausreichen, steht es Ihnen frei, 
eine eigene gesonderte Aufstellung anzuhängen. 

 
Unter Punkt 6 geben Sie bitte Ihre Ausgaben für Ihre Fahrt zur 
Arbeitsstätte an, indem Sie Ihre letzte Fahrkarte beilegen. Soll-
ten Sie mit dem Pkw fahren, teilen Sie uns bitte Ihre einfachen 
Fahrtkilometer mit. 

 

Sollten Sie über kein geregeltes Einkommen (z. B. Gehaltszah-
lungen weichen monatlich ab) verfügen, so lassen Sie die bei-
liegende Bescheinigung bitte von Ihrem Arbeitgeber ausfüllen. 
Bei geregeltem und gleichmäßigem Einkommen ist ausrei-
chend, wenn Sie Ihre Dezember-Lohn- bzw. Gehaltsabrech-
nungen vorlegen, falls sich hieraus die Jahreswerte entnehmen 
lassen. Anderenfalls benötigen wir die Abrechnungen der letz-
ten 12 Monate. Außerdem brauchen wir den letzten vorhande-
nen, möglichst aktuellen Steuerbescheid. Bei Selbständigen 
benötigen wir die Gewinn- und Verlustrechnungen / Bilanzen 
und die Steuerbescheide der letzten 3 Jahre. 

 

Zum Nachweis Ihrer Wohnungsmietkosten reichen Sie bitte 
den Mietvertrag und die Mitteilung über die letzte Mieterhöhung 
oder diese Bescheinigung des Vermieters ein. 

 

Dieses Formular ist nur auszufüllen, wenn Sie über Immobilien 
oder Grundstücke verfügen. 

 

Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben oder ein persönliches Gespräch wünschen, setzen Sie 
sich bitte zunächst telefonisch mit uns in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren. Bei Ih-
rem Vorsprachetermin vergessen Sie bitte nicht, Unterlagen, die Ihre Belastungen, Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse betreffen, mitzubringen. Kopien können von hier erstellt 
werden. 
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